
1029 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Nationalrates XI. GP. 

7. 11. 1968 r 

Regierungsvorlage 

Bundesgesetz vom XXXXXXXXXX 
1968 über steuerliche Maßnahmen zur Ver­
besserung der Wirtschaftsstruktur (Struktur­

verbesserungsgesetz) 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

ARTIKEL I 

Verschmelzung von Kapitalgesellschaften und 
Genossenschaften 

§ 1. (1) Werden Kapitalgesellschaften nach den 
Bestimmungen des neunten Teiles des Aktien­
gesetzes 1965, BGBL Nr. 98, oder des § 96 des 
Gesetzes über Gesellschaften mit beschränkter 
Haftung, RGBL Nr. 58/1906, in" der Zeit" zwischen 
dem 1. Jänner 1969 und dem 31. Dezember 1971 
verschmolzen, so ist § 19 Abs. 2 des Körper­
schaftsteuergesetzes 1966, BGBL Nr. 156, auch 
dann anzuwenden, wenn und soweit bei der 
übernehmenden Gesellschaft eine Kapitalerhö­
hung unterbleibt, weil 

a) die Verschmelzung gegen die Aufgabe von 
Anteilen an der übertragenden Gesellschaft 
erfolgt, oder 

b) die übernehmende Gesellschaft die Gesell­
schafter der übertragenden Gesellschaft mit 
eigenen Anteilen abfindet, oder 

c) die übertragende Gesellschaft eigene An­
teile oder Anteile an der übernehmenden 
Gesellschaft besitzt, oder . 

d) Zuzahlungen gemäß § 224 Abs. 2 des 
Aktiengesetzes 1965 geleistet werden, oder 

e) die Anteilsrechte an der übertragenden und 
der übernehmenden Gesellschaft in einer 
Hand vereinigt sind. 

(2) § 19 Abs. 2 des Körperschaftsteuergesetzes 
1966 ist auch anzuwenden, wenn eine inländische 
Kapitalgesellschaft oder eine ausländische Gesell­
schaft, die einer inländischen Kapitalgesellschaft 
vergleichbar ist, einen inländischen Betrieb oder 
Teilbetrieb als Sacheinlage in eine inländische 
Kapitalgesellschaft einbringt und die übrigen 
Voraussetzungen des § 19 Abs. 2 des Körper­
schaftsteuergesetzes 1966 vorliegen; Abs. 1 gilt 
sinngemäß. 

(3) Soweit eine Verschmelzung im Sinne der 
Abs. 1 und 2 erfolgt ist, bleibt ein daraus ent­
stehender Buchgewinn oder Buchverlust bei der 
Ermittlung des steuerpflichtigen Einkommens 
und des Gewerbeertrages der übernehmenden Ge­
sellschaft außer Ansatz. 

(4) Bilanzen, die einer Verschmelzung zugrunde 
gelegt werden, müssen für einen Zeitpunkt auf­
gestellt sein, der höchstens sechs Monate vor der 
Anmeldung der Verschmelzung zur Eintragung 
im Handelsregister liegt. Das Einkommen und 
das Vermögen der übertragenden Gesellschaft 
und der übernehmenden Gesellschaft sind so zu 
ermitteln, als ob der Vermögensübergang mit 
Ablauf des Tages bereits erfolgt und die über­
tragende Gesellschaft gleichzeitig aufgelöst wor­
den wäre, zu dem diese Bilanz aufgestellt ist. Das 
gleiche gilt für die Ermittlung der Bemessungs­
grundlagen bei der Gewerbesteuer. 

(5) Bei Verschmelzungen im Sinne der Abs. 1 
und 2 tritt die übernehmende Gesellschaft ab­
gabenrechtlich als Gesamtrechtsnachfolger in die 
Rechtsstellung der übertragenden Gesellschaft ein. 
Dies gilt auch hinsichtlich des Verlustabzuges ge­
inäß § 10 Abs. 1 Z. 5 des Einkommensteuer­
gesetzes 1967, BGBL Nr. 268, und des Fehl­
betrages gemäß § 6 Abs. 3 des Gewerbesteuer­
gesetzes 1953, BGBL Nr. 2/1954. 

(6) Die Bestimmungen der Abs. 1 bis 5 gelten 
sinngemäß, wenn Genossenschaften nach der 
Verordnung vom 30. Juni 1939, DRGBL I 
S. 1066, in der Fassung der Verordnung vom 
13. April 1943, DRGBL I S. 251, in der Zeit 
zwischen dem 1. Jänner 1969 und dem 31. De­
zember 1971 verschmolzen werden. 

§ 2. Vorgänge im Sinne des § 1, die in der 
Zeit zwischen dem 1. Jänner 1969 und dem 
31. Dezember 1971 bewirkt werden, sind von der 
Umsatzsteuer, der Grunderwerbsteuer und den 
Kapitalverkehrsteuern befreit. 

ARTIKEL II 

Umwandlung einer Kapitalgesellschaft in eine 
Personengesellsdtaft oder Einzelfirma 

§ 3. (1) Beschließt eine Kapitalgesellschaft in 
der Zeit zwischen dem 1. Jänner 1969 und dem 
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2 1029 der Beilagen 

31. Dezember 1970 ihre Umwandlung nach den 
Bestimmungen des Bundesgesetzes über die Um­
wandlung von Handelsgesellschaften vom XXXX 
XXXXXXX, BGBl. Nr. XXXXXXX, durch 
übertragung des Unternehmens auf einen Ge­
sellschafter (Nachfolgeunternehmer) oder auf 
eine offene Handelsgesellschaft oder Kommandit­
gesellschaft (Nachfolgeunternehmen), so unter­
bleibt bei der umgewandelten Kapitalgesellschaft, 
wenn ihre Buchwerte weitergeführt werden, eine 
Besteuerung gemäß den §§ 18 und 19 Abs. 1 des 
Körperschaftsteuergesetzes 1966. Bei den Anteils­
eignern löst eine solche Umwandlung keine Be­
steuerung vom Einkommen und Ertrag aus. 

(2) Die Bilanz, die einer Umwandlung zu­
grunde gelegt wird, muß für einen Zeitpunkt 
aufgestellt sein, der höchstens sechs Monate vor 
der Anmeldung des Umwandlungsbeschlusses zur 
Eintragung im Handelsregister liegt. 

§ 4. (1) Das Einkommen und das Vermögen 
der umgewandelten Kapitalgesellschaft sowie des 
Nachfolgeunternehmers oder des Nachfolge­
unternehmens sind so zu ermitteln, als ob das 
Vermögen der Kapitalgesellschaft mit Ablauf 
des Tages bereits übergegangen und die Kapital­
gesellschaft gleichzeitig aufgelöst worden wäre, zu 
dem die der Umwandlung zugrunde gelegte 
Bilanz aufgestellt ist. Das gleiche gilt für die Er­
mittlung der Bemessungsgrundlagen bei der Ge­
werbesteuer. 

(2) Abs. 1 gilt hinsichtlich des Einkommens 
und des Gewerbeertrages nicht für die Gewinn­
ausschüttungen der Kapitalgesellschaft, die nach 
dem Tag erfolgen, zu dem die der Umwandlung 
zugrunde gelegte Bilanz aufgestellt ist. 

§ s. Bei der Ermittlung des Gewinnes der 
gemäß § 3 umgewandelten Kapitalgesellschaft 
ist das Betriebsvermögen mit dem Wert anzu­
setzen, der sich nach den steuerrechtlichen Vor­
schriften über die Gewinnermittlung ergibt. 

§ 6. (1) Der Nachfolgeunternehmer oder das 
Nachfolgeunternehmen hat die übergegangenen 
Wirtschaftsgüter des Betriebsvermögens mit den 
in der steuerlichen Umwandlungsbilanz enthal­
tenen Werten (Buchwerten) zu übernehmen. 

(2) Ist das in der steuerlichen Umwandlungs­
bilanz ausgewiesene Betriebsvermögen höher 
oder niedriger als der Buchwert der Anteile in 
der Bilanz des übernehmenden Nachfolgeunter­
nehmers oder Nachfolgeunternehmens, so bleibt 
der Unterschiedsbetrag bei der Ermittlung des 
Gewinnes dieser Unternehmen unberücksichtigt. 

(3) Der Nachfolgeunternehmer (das Nachfolge­
unternehmen) tritt abgabenrechtlich als Gesamt­
rechtsnachfolger in die Rechtsstellung der umge­
wandelten Kapitalgesellschaft ein. Dies gilt auch 
hinsichtlich des Verlust abzuges gemäß § 10 

Abs. 1 Z. 5 des Einkommensteuergesetzes und 
des Fehlbetrages gemäß § 6 Abs. 3 des Gewerbe­
steuergesetzes 1953. 

§ 7. Der übergang des Vermögens der umge­
wandelten Kapitalgesellschaft (§ 3) ist von der 
Umsatzsteuer und der Grunderwerbsteuer be­
freit. Die durch die Umwandlung (§ 3) unmittel­
bar veranlaßten Rechtsgeschäfte sind von den Ge­
bühren im Sinne des Gebührengesetzes befreit. 

ARTIKEL III 

Einbringung eines Betriebes oder Teilbetriebes in 
eine Kapitalgesellschaft 

§ 8. (1) Wird ein Betrieb oder Teilbetrieb eines 
Einzelkaufmannes oder einer Personengesellschaft 
in der Zeit zwischen dem 1. Jänner 1969 und 
dem 31. Dezember 1970 in eine inländische Kapi­
talgesellschaft (§ 1 Abs. 1 Z. J des. Körperschaft­
steuergesetzes 1966) gegen Gewährung von 
neuen Gesellschaftsanteilen eingebracht (Sach­
einlage), so gelten, wenn der Betrieb (Teilbetrieb) 
im Zeitpunkt der Einbringung bereits länger als 
zwei Jahre besteht und wenn er ein Handels­
gewerbe im Sinne des Handelsgesetzbuches ist, 
für die Bewertung des eingebrachten Betriebs­
vermögens und der Gesellschaftsanteile die Abs. 2 
und 3. 

(2) Bei der Kapitalgesellschaft sind die unter 
Anwendung des § 4 Abs. 4 Z. 5 und des § 6 a 
des Einkommensteuergesetzes angeschafften 
Gegenstände des Betriebsvermögens und die nadl. 
den Vorschriften des Einkommensteuergesetzes 
und des Elektrizitätsförderungsgesetzes steuer­
frei gebildeten Rücklagen mit jenen Werten an­
zusetzen, mit denen der Einbringende sie im 
Zeitpunkt der Einbringung in übereinstimmung 
mit den steuerlichen Vorschriften über die Ge­
winnermittlung bewertet hat (Fortführung der 
Buchwerte); dies gilt nidn hinsichtlich der Rück­
lage gemäß § 6 e des Einkommensteuergesetzes, 
die vor der Einb'ringung aufzulösen und zu ver­
steuern ist. Die übrigen eingebrachten Gegen­
stände des Betriebsvermögens können bei der 
Kapitalgesellschaft in ihrer Gesamtheit entweder 
ebenfalls mit den Buchwerten oder mit ihren 
höheren Teilwerten, höchstens jedoch mit den 
Anschaffungs- oder Herstellungskosten angesetzt 
werden. Die höheren Teilwerte sind anzusetzen, 
wenn das Besteuerungsrecht der Republik öster­
reich hinsichtlich der Gesellschaftsanteile einge­
schränkt ist. 

(3) Der Wert, mit dem das eingebrachte Be­
triebsvermögen bei der Kapitalgesellschaft gemäß 
Abs. 2 angesetzt wird, gilt für den Einbringenden 
sowohl als Veräußerungspreis im Sinne des § 16 
Abs. 2 des Einkommensteuergesetzes als auch als 
Anschaffungskosten der Gesellschaftsanteile. Die 
Einkommensteuer eines allfälligen Veräußerungs-

1029 der Beilagen XI. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original)2 von 10

www.parlament.gv.at



1029 der Beilagen 3 

gewinnes im Sinne des § 16 Abs. 2 des Ein­
kommensteuergesetzes ist mit der Hälfte des sich 
nach § 34 Abs. 1 des Einkommensteuergesetzes 
ergebenden Betrages festzusetzen; dies gilt auch 
für beschränkt Steuerpflichtige. Veräußert der 
Erwerber oder ein Rechtsnachfolger, der sie von 
ihm unentgeltlich erworben hat, Gesellschafts­
anteile, die durch eine Sacheinlage gemäß Abs. 1 
erworben wurden, innerhalb von zehn Jahren 
nach der Erwerbung durch den Einbringenden, 
so ist der Unterschiedsbetrag, um den der Ver­
äußerungspreis nach Abzug der Veräußerungs­
kosten die Anschaffungskosten übersteigt, auch 
dann den Einkünften im Sinne des § 17 des Ein­
kommensteuergesetzes zuzurechnen, wenn keine 
wesentliche Beteiligung im Sinne dieser Bestim­
mung vorliegt; dies gilt nicht, wenn die Anteile 
zu einem Betriebsvermögen gehören. Scheidet der 
erste Erwerber der Gesellschaftsanteile oder ein 
Rechtsnachfolger, der sie von ihm unentgeltlich 
erworben hat, vor Ablauf von zehn Jahren nach 
der Erwerbung durch den Einbringenden aus der 
unbeschränkten Steuerpflicht aus, ist dies wie eine 
Veräußerung im Sinne des vorangehenden Satzes 
zu behandeln; dabei tritt an die Stelle des Ver­
äußerungspreises der Gesellschaftsanteile ihr ge­
meiIl!er Wert. Die Gesellschaftsanteile, die durch 
eine Sacheinlage gemäß Abs. 1 erworben wurden, 
gelten vermögensteuerrechtlich bei beschränkt 
Steuerpflichtigen bis zum 31. Dezember 1980 als 
Inlandsvermögen im Sinne des § 79 des Bewer­
tungsgesetzes 1955, BGBI. Nr. 148. Die der Ein­
bringung zugrunde gelegte Bilanz darf höchstens 
sechs Monate vor der Anmeldung der Kapital­
gesellschaft bzw. der Kapitalerhöhung zur Ein-
tragung im Handelsregister liegen. . 

des Körperschaftsteuergesetzes 1966 oder ein 
Teilbetrieb in der Zeit zwischen dem 1. Jänner 
1969 und dem 31. Dezember 1970 in eine in­
ländische Kapitalgesellschaft (§ 1 Abs. 1 Z. 1 des 
Körperschaftsteuergesetzes 1966) gegen Gewäh: 
rung von neuen Gesellschaftsanteilen eingebracht 
(Sacheinlage) oder einer inländischen Kapital­
gesellschaft treuhändig in das wirtschaftliche 
Eigentum (§ 24 Abs. 1 lit. d der Bundesabgaben­
ordnung, BGBI. Nr. 194/1961) übertragen, so 
wird durch diese Vorgänge keine Besteuerung der 
in dem eingebrachten Betriebsvermögen enthal­
tenen stillen Reserven bewirkt, wenn die Buch­
werte fortgeführt werden. Im übrigen gelten die 
Bestimmungen des § 8 Abs. 3 und 4 sinngemäß. 

§ 10. Vorgänge im Sinne des § 8 Abs. 1 und 
§ 9 sind von der Umsatzsteuer, oder Grund­
erwerbsteuer und den Kapitalverkehrsteuern be­
freit. 

ARTIKEL IV 

Zusammenschluß zu Personengesellschaften 

§ 11. Schließen sich Einzelunternehmungen 
oder Personengesellschaften, die seit mehr als 
zwei Jahren bestehen, in der Zeit zwischen dem 
1. Jänner 1969 und dem 31. Dezember 1970 
zu Handelsgesellschaften zusammen, so sind die 
dadurch verursachten Vorgänge von der Umsatz­
steuer, der Grunderwerbsteuer und den nach dem 
Gebührengesetz zu erhebenden Gesellschaftsver­
tragsgebühren befreit. Das gleiche gilt für den 
Zusammenschluß von Einzelunternehmungen mit 
Personengesellschaften. 

ARTIKEL V 

Konsortialverträge 

§ 12. Vereinigungen von Kreditinstituten zur 
gemeins·amen Kredit- oder Darlehensgewährung 
sind von den nach dem Gebührengesetz für. 
Gesellschaftsverträge zu erhebenden Gebühren 
befreit. 

ARTIKEL VI 

Vollzugsklausel 

(4) Die übernehmende Kapitalgesellschaft tritt 
hinsichtlich der mit den Buchwerten übernom­
menen Gegenstände des Betriebsvermögens in 
die Rechtsstellung des Einbringenden ein; das 
gleiche gilt hinsichtlich der Ansprüche auf Ge­
währung von Umsatzsteuervergütungen im 
Sinne der §§ 16 und 17 des Umsatzsteuergesetzes 
1959, BGBl. Nr. 300/1958, bzw. gemäß Arti­
kel V des Bundesgesetzes vom 16. Juli 1964, 
BGBI. Nr. 188, und hinsichtlich des Fehlbetrages 
gemäß § 6 Abs. 3 des Gewerbesteuergesetzes. § 13. Mit der Vollziehung dieses Bundes­

§ 9. Wird von einer Körperschaft des öffent- gesetzes 1st das Bundesministerium für Finanzen 
lichen Rechtes ein Betrieb im Sinne des § 2 Abs. 2 betraut. 
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1029 der Beilagen :; 

Erläuternde Bemerkungen 

Für die österreichische Wirtschaft ist eine Stär­
kung der Wettbewerbsfähigkeit durch -Ver­
besserung der Struktur der Unternehmungen 
dringend geboten. Hiedurch kann eine wesent­
liche Verbesserung der Ausgangssituation für den 
Wettbewerb sowohl am inländischen als auch am 
ausländischen Markt, insbesondere im Hinblick 
auf eine größere europäische Gemeinschaft, er­
reicht werden. Maßnahmen, die zu diesem Ziel 

, führen, sind einerseits die Formen der Unter~ 
nehmenskonzentration (Verschmelzungen) und 
andererseits die Umwandlungen zu der zweck­
mäßigsten Unternehmungsform (Umwandlun­
gen). Diese wirtschaftlich wünschenswerten Maß­
nahmen wurden bisher vielfach nur wegen der 
damit verbundenen Abgabenbelastungen nicht 
durchgeführt. Es ist deshalb das Ziel dieses Ge­
setzentwurfes, durch Schaffung entsprechender 
zeitlich befristeter abgabenrechtlicher Begünsti­
gungsbestimmungen die erforderlichen Struktur­
anpassungen zu erleichtern. Da für die Verbesse­
rung der Unternehmensstruktur sChließlich auch 
noch die Bereitstellung entsprechender Kredite 
seitens der Kreditinstitute erforderlich sein wird, 
sollen die eingangs erwähnten Maßnahmen 
schließlich noch durch eine Befreiung der Kon­
sortialverträge von den nach dem Gebühren­
gesetz zu erhebenden Gebühren sinnvoll ergänzt 
werden. 

Im einzelnen wird bemerkt: 

Zu Artikel I: 

Die bestehenden Betriebs- und Unternehmens­
größen in der österreichischen Wirtschaft sind im 
Verhältnis zu den Erfordernissen, die die not­
wendige Umstellung auf größere Märkte mit sich 
bringt, im allgemeinen zu klein, was den Zu­
sammenschluß von Kapitalgesellschaften (Ver­
schmelzungen) notwendig machen wird. Um 
diese wirtschaftlich notwendigen Verschmelzun­
gen zu erleichtern, enthält der vorliegende Ge­
setzentwurf im einzelnen die folgenden Bestim­
mungen: 

Zu § 1 Abs. 1: 

Wird das Vermögen einer Kapitalgesellschaft 
als Ganzes auf' eine andere Kapitalgesellschaft 
übertragen (handelsrechtliche Verschmelzung), so 
löst dieser Vorgang bei der übertragenden Gesell-

schaft die Auflösung der in dem zu übertragen­
den Vermögen steckenden stillen Reserven aus. 
Der hieraus resultierende Gewinn (übertragungs­
gewinn) ist sofort der Körperschaftsteuer ' zu 
unterwerfen. Der beim übergang sich ergebende 
Gewinn ist gemäß § 19 Abs. 2 des Körperschafi:­
steuergesetzes 1966 (KStG. 1966), BGBl. Nr. 156, 
nur unter folgenden Voraussetzungen von der 
Besteuerung ausgenommen: 

1. Das Vermögen einer inländischen Kapital­
gesellschaft muß als Ganzes auf eine andere in­
ländische Kapitalgesellschaft übergehen. 

2. Die Gegenleistung für die Vermögensüber­
tragung muß in Gesellschaftsrechten der über­
nehmenden Gesellschaft bestehen. 

3. Es muß sichergestellt sein, daß der anläßlich 
der übertragung grundstäzlich entstehende Ge­
winn (Auflösung der stillen Reserven) später von 
der Körperschaftsteuer erfaßt wird. Diese Vor­
aussetzungen bedingen bei der übernehmenden 
Kapitalgesellschaft im allgemeinen eine Kapital­
erhöhung. 

Gemäß § 1 Abs. 1 des vorliegenden Gesetz­
entwurfes soll § 19 Abs. 2 KStG. 1966 auch dann 
anzuwenden sein, wenn und soweit bei der über- , 
nehmenden 'Kapitalgesellschaft eine Kapitalerhö­
hung unterbleibt, weil die Gegenleistung für die 
Vermögensübertragung nicht in Gesellsc}Iafts­
rechten der übernehmenden Gesellschaft besteht. 
Die Anwendungsfälle des § 224 des Aktien­
gesetzes 1965, bei denen die Verschmelzung unter 
Ausschluß der Abwicklung und ohne Erhöhung 
des Grundkapitals durchgeführt werden kann, 
sollen auch nicht zum Anlaß einer Fusions­
besteuerung genommen werden. Es handelt sich 
dabei um folgende Anwendungsfälle: 

1. Wenn die übernehmende Gesellschaft An­
teile der übertragenden besitzt, hat eine Kapital­
erhöhung insoweit zu unterbleiben, weil die 
übernehmende Gesellschaft eigene Anteile an sich 
selbst nicht ausgeben darf. 

2. Wenn die übernehmende Gesellschaft eigene 
Anteile besitzt, können dieSe zur Erwerbung des 
Vermögens der übertragenden Gesellschaft ver­
wendet werden; insoweit kann eine Kapital­
erhöhung ebenfalls unterbleiben. 

3. Wenn die übertragende Gesellschaft Anteile 
der übernehmenden Gesellschaft oder eigene An-
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6 1029 der Beilagen 

teile besitzt, hat eine Kapitalerhöhung zur Ver­
meidung des Erwerbes eigener Aktien ebenfalls 
zu unterbleiben. 

4. Gemäß § 224 Abs. 2 des Aktiengesetzes 1965 
ist es zulässig, daß die übernehmende Gesellschaft 
bare Zuzahlungen bis zur Höhe von 10 v. H. 
der gewährten Anteile neben diesen leistet. 

5. Wenn die Anteile an der übertragenden und 
an der übernehmenden Gesellschaft in einer Hand 
vereinigt sind (Gesellschafteridentität). 

Diesen Fällen ist gemeinsam, daß bei der über­
nehmenden Gesellschaft die Kapitalerhöhung 
nicht bzw. nicht im vollen Ausmaß durchge­
führt wird. Die im § 19 Abs. 2 KStG. 1966 ent­
haltene Voraussetzung, daß die Gegenleistung für 
die Vermögensübertragung in Gesellschaftsrech­
ten der übernehmenden Gesellschaft bestehen 
muß, kann insoweit nicht erfüllt werden. Trotz 
Fehlens dieser Voraussetzung soll die Befreiungs­
bestimmung des § 19 Abs. 2 KStG. 1966 auch 
in diesen Fällen angewendet werden. Wenn der 
Vermögensübertragung der Erwerb säm tlicher 
Anteile an der übertragenden Gesellschaft durch 
die übernehmende Gesellschaft vorausgegangen 
war, wurde in der Praxis die Voraussetzung, daß 
die Gegenleistung für die Vermögensübertragung 
in Gesellschaftsrechten der übernehmenden Ge­
sellschaft bestehen muß, ignoriert. Diese V or­
gangsweise war jedoch durchaus nicht unbestrit­
ten. Insoweit kann die Bestimmung des § 1 
Abs. 1 der Klarstellung der Anwendbarkeit des 
§ 19.Abs. 2 KStG. 1966 dienen. Da die Erweite­
rung der Steuerbegünstigung für Verschmelzungs­
vorgänge nach dem Gesetzentwurf nur für die 
Zeit vom 1. Jänner 1969 bis 31. Dezember 1971 
gelten soll, wird am Ende dieses Zeitraumes auf 
Grund der gemachten Erfahrungen die Frage zu 
prüfen sein, ob die befristete Regerting nicht als 
eine unbefristete in das Körperschaftsteuergesetz 
aufzunehmen wäre. 

Z~ § 1 Abs. ·2: 

Nach dieser Bestimmung soll § 19 Abs. 2 
KStG. 1966 auch dann anzuwenden sein, wenn 
nicht eine inländische Kapitalgesellschaft als 
Ganzes auf eine andere inländische Kapital­
gesellschaft übergeht, sondern wenn der inländi­
sche Betrieb oder Teilbetrieb einer inländischen 
oder ausländischen Kapitalgesellschaft als Sach­
einlage in eine· inländische Kapitalgesellschaft ein­
gebracht wird und die übrigen Voraussetzun­
gen des § 19 Abs. 2 KStG. 1966 und des § 1 
Abs. 1 des Gesetzentwurfes vorliegen. 

Zu § 1 Abs. 3: 

V orgänge im Sinne der Abs. 1 und 2 können 
bei der übernehmenden Kapitalgesellschaft zur 
Entstehung eines Buchgewinnes oder Buchver­
lustes führen. Dies ist beispielsweise dann der 

Fall, wenn die übernehmende Gesellschaft An­
teile an der übertragenden besitzt, die in ihrem 
Betriebsvermögen mit einem anderen Wert ent­
halten sind, als es dem Wert des übernommenen 
Vermögens entspricht. Solche Buchgewinne oder 
Buchverluste sollen nach § 1 Abs. 3 des Gesetz­
entwurfes bei Ermittlung des steuerpflichtigen 
Einkommens der übernehmenden Gesellschaft 
außer Ansatz bleiben. 

Zu § 1 Abs. 4: 

Nach Handelsrecht erlischt die übertragende 
Gesellschaft mit der Eintragung der Verschmel­
zung in das Handelsregister; einer besonderen 
Löschung der übertragenden Gesellschaft bed'arf 
es nicht. Mit der Eintragung der Verschmelzung 
geht das Vermögen der übertragenden Gesell­
schaft handelsrechtlich auf die übernehmende 
Gesellschaft im Wege der Gesamtrechtsnachfolge 
über. Um zu vermeiden, daß für den handels­
rechtlich, maßgeblichen Stichtag des Vermögens­
überganges von der übertragenden . Gesellschaft 
eine gesonderte Bilanz erstellt werden muß, 
sieht der Gesetzentwurf vor, daß es - ent­
sprechend der Vorschrift des § 225 Abs. 3 des 
Aktiengesetzes 1965 - auch steuerlich ge­
nügt, wenn die der Verschmelzung zugrunde 
liegende Schlußbilanz der übertragenden Gesell­
schaft nicht länger als sechs Monate vor der An­
meldung der Verschmelzung zurückliegt (vgl. die 
Erläuternden Bemerkungen zu § 4 Abs. 1). Aus 
dem Umstand, daß die der Verschmelzung zu­
grunde liegeRde Bilanz die Schlußbilanz der 
ü?ertragenden Gesellschaft darstellt, folgt, daß 
dIe von der übertragenden Gesellschaft nach dem 
Stichtag. der Schlußbilanz durchgeführten Ge­
schäfte bereits als solche der übernehmenden Ge­
sellschaft gelten. Dies ist für die Ermittlung des 
Einkommens, Ertrages und Vermögens der über­
tragenden und der übernehmenden Gesellschaft 
von Bedeutung. 

Zu § 1 Abs. 5: 

Die übertragende Gesellschaft wird im Zeit­
punkt der Verschmelzung in der Regel sowohl 
Rechte als auch Verpflichtungen haben; da bei 
ihr eine Abwicklung unterbleibt, ist es not­
wendig, daß die übernehmende Gesellschaft in 
diese Rechte und Verpflichtungen eintritt. Zu 
den abgabenrechtlich bedeutsamen Rechten, in 
die die übernehmende Gesellschaft eintritt, ge­
hö~en im wesentlichen die Ansprüche auf Ge­
währung von Umsatzsteuervergütungen gemäß 
den §§ 16 und 17 des Umsatzsteuergesetzes bzw.· 
Artikel V des Bundesgesetzes vom 16. Juli 1964, 
BGBl. Nr. 188, sowie der Anspruch auf Schachtel­
begünstigung im Sinne des § 10 KStG. 1966. 
Von den Verpflichtungen verdienen besondere 
Erwähnung die im Zusammenhang mit den ge­
mäß § 4 Abs. 4 Z. 5 des Einkommensteuer-
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gesetzes begünstigt angeschafften W ertpa pieren 
übernommenen Verpflichtungen, die Pflicht zur 
entsprechenden Verwendung einer allfälligen Er­
satzbeschaffungsrücklage, die Pflicht zur Beibe­
haltung bzw. Fortsetzung der von der über­
tragenden Gesellschaft geübten Abschreibungs­
methode hinsichtlich der übernommenen Wirt­
schaftsgüter des Anlagevermögens, die Pflicht 
zur entsprechenden Verwendung einer von der 
übertragenden Gesellschaft etwa gebildeten Inve­
stitionsrücklage und die Pflichten aus der Bildung 
einer Rücklage nach dem Elektrizitätsförderungs­
gesetz 1953. Soweit die Dauer der Zugehörigkeit 
eines Wirtschaftsgutes zum Betriebsvermögen für 
die Besteuerung von Bedeutung ist (beispielsweise 
§ 6 Abs. 2 des Einkommensteuergesetzes), folgt 
aus dem Eintritt der übernehmenden Gesellschaft 
in die Rechtsstellung der übertragenden, daß der 
Zeitraum seiner Zugehörigkeit zum Betriebsver­
mögen der übertragenden Gesellschaft bei der 
übernehmenden Gesellschaft anzurechnen ist. 

Zu § 1 Abs. 6: 

Nach der Verschmelzungsverordnung vom 
30. Juni 1939, DRGBl. I S. 1066, können Ge­
nossenschaften gleicher Haftart unter Ausschluß 
der Liquidation verschmolzen werden. Dieser 
Vorgang löst nach der derzeitigen Rechtslage die 
Auflösung und Versteuerung der stillen Reserven 
aus (Liquidationsbesteuerung). Um dies zu ver­
meiden, sieht der Gesetzentwurf vor, daß der­
artige Verschmelzungen in gleicher Weise steuer­
lich entlastet werden wie die Verschmelzungen 
von Kapitalgesellschaften,. 

Zu § 2: 

Verschmelzungsvorgänge k,önnen auch Ab­
gabenbelastungen auf Grund des Umsatzsteuer­
gesetzes, des Grunderwerbsteuergesetzes und des 
Kapitalverkehrsteuergesetzes entstehen lassen. Im 
Interesse einer möglichst weitgehenden Erleichte~ 
rung der wirtschaftlich notwendigen Verschmel­
zungen sollen diese, wenn sie innerhalb der Be­
fristung des § 1 Abs. 1 bewirkt werden, nach § 2 
des Gesetzentwurfes von den genannten Steuern 
befreit werden. 

Zu Artikel 11: 

Die Umwandlung einer Kapitalgesellschaft in 
eine Personengesellschaft oder Einzelunterneh­
mung war handelsrechtlich nach dem Bundes­
gesetz über die Umwandlung von Handelsgesell­
schaften vom 7. Juli 1954, BGBl. Nr. 187, das 
mit Ende 1964 ausgelaufen ist, möglich und 
steuerlich nach § 39 Abs. 1 des Schillingeröff­
nungsbilanzengesetzes, BGBl. Nr. 190/1954, 
wesentlich erleichtert. Die Erfahrungen des Wirt­
schaftslebens zeigten, daß ein nicht unerhebliches 
Bedürfnis nach Umwandlungen dieser Art 

bestand und im übrigen noch immer besteht. Die 
Gründe hiefür liegen einerseits darin, daß manch­
mal bei einem eingetretenen Schrumpfungsprozeß 
die teurere und kompliziertere Rechtsform der 
Kapitalgesellschaft für ein Unternehmen zu groß 
und damit wirtschaftlich unzweckmäßig gewor­
den ist. Andererseits ist in Unternehmens­
zweigen, in denen es in ganz besonderer Weise 
auf rasche und elastische Entscheidungen der 
handelnden Personen ankommt, die etwas starre 
Form der Kapitalgesellschaft eher hinderlich. 
Um der österreichischen Wirtschaft auch diese 
Anpassung zu erleichtern, enthält der Artikel II 
des Gesetzentwurfes die hiefür notwendigen 
abgabenrechtlichen Gesetzesbestimmungen. Die 
erforderlichen handelsrechtlichen Bestimmungen 
sollen in einem eigenen Gesetz getroffen werden. 

Zu § 3 Abs. 1: 

Umwandlungen 1m Sinne dieser Gesetzes­
bestimmung bedeuten das Ende für die um­
gewandelten Kapitalgesellschaften. Der Zeitpunkt 
der Umwandlung stellt somit die letzte Gelegen­
heit für die steuerliche Erfassung der während 
des Bestandes einer Kapitalgesellschaft unver­
steuert gebildeten stillen Rücklagen durch die 
Körperschaftsteuerdar. Weil die Bildung unver­
steuerter stiller Rücklagen bei Beachtung des 
Grundsatzes der Gleichmäßigkeit der Besteue­
rung bzw. der Gleichheit aller Staatsbürger vor 
dem Gesetz nur dann hingenommen werden 
kann, wenn sichergestellt ist, daß diese stillen 
Reserven spätestens in dem Zeitpunkt steuerlich 
erfaßt werden, in dem die Kapitalgesellschaft zu 
bestehen aufhört, sind im Körperschaftsteuer­
gesetz die entsprechenden Bestimmungen betref­
fend die Auflösung und Umwandlung von Kapi­
talgesellschaften enthalten (vgl. die §§ 18 und 19 
Abs. 1 KStG. 1966). Diese Bestimmungen bilden 
jedoch vielfach ein Hemmnis für die Durch­
führung von wirtschaftlich gebotenen Umwand­
lungen. Zur Beseitigung dieses Hemmnisses ist 
im § 3 Abs. 1 des Gesetzentwurfes angeordnet, 
daß die Besteuerung gemäß den Bestimmungen 
,der §§ 18 und 19 Abs. 1 KStG. 1966 zu unter­
bleiben hat, wenn eine Kapitalgesellschaft in der 
Zeit vom 1. Jänner 1969 bis zum 31. Dezember 
1970 ihre Umwandlung in eine Personengesell­
schaft oder Einzelfirmabeschließt. Dabei soll 
durch die zeitliche Befristung vor allem erreicht 
werden, daß die als wirtschaftlich notwendig er­
kannten Umwandlungen möglichst bald durchge­
führt werden. 

Zu § 3 Abs. 2: 

Da die Wertansätze der Umwandlungsbilanz 
gemäß den §§ 4 bis 6 des Gesetzentwurfes sowohl 
für die umgewandelte Kapitalgesellschaft als auch 
für das Nachfolgeunternehmen maßgeblich sein 
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sollen, ist zur Vermeidung größerer Abweichun­
gen zwischen dem in der Umwandlungsbilanz 
ausgewiesenen ~etriebsvermögen und dem bei der 
Auflösung der Kapitalgesellschaft tatsächlich vor­
handenen Betriebsvermögen die Vorschrift not­
wendig, daß der Zeitabstand zwischen dem Stich­
tag der Umwandlungsbilanz und dem Zeitpunkt 
der Anmeldung des Umwandlungsbeschlusses zur 
Eintragung im Handelsregister nicht mehr als 
sechs Monate betragen darf. 

Zu § 4 Abs. 1: 

Der vorli'egende Gesetzentwurf geht davon 
aus, daß nach dem zu schaffenden handelsrecht­
lichen Umwandlungsgesetz die Aktiven und 
Passiven der Kapitalgesellschaft mit der Eintra­
gung der Umwandlung in das Handelsregister auf 
das Nachfolgeunternehmen übergehen. Die 
Kapitalgesells,chaft soll damit aufgelöst sein. Nach 
dem Entwurf soll es nicht erforderlich sein, daß 
die Kapitalgesellschaft für diesen Zeitpunkt einen 
besonderen Jahresabschluß erstellt, weil der Um­
wandlung im allgemeinen die letzte vor der Ein­
tragung der Umwandlung erstellte Schlußbilanz, 
deren Stichtag allerdings nicht 1änger als sechs 
Monate zurückliegen darf, zugrunde g,elegt wird. 
Damit auch nicht für steuerliche Zwecke eine be­
sondere Jahresschlußbilanz für den Tag der 
handelsrechtE,chen Auflösung der Kapitalgesell­
schaft aufgestellt wenden muß, enthält § 4 des 
Gesetzentwurfes die Fiktion, daß das Vermögen 
der KapitalgeseNschaft bereits mit Ablauf des 
UI11wandlungsstichtages (vgl. § 3 Abs. 2) auf das 
Na~hfolgeunternehmen übergegangen und die 
Kapitalgesellschaft gleichzeitig auf.gelöst worJen 
ist. Da,raus folgt, daß aBe nach dem Ablauf des 
Umwandlungsstichtages getätigten Gesd1äfte und 
Transaktionen - mit Ausnahme der Gewinn­
ausschüttungen (vgl. Abs. 2) - bereits als solche 
des Nachfolgeunternehmens gelten. Da es sich 
hiebei nicht um eine gemäß § 6 des Gewerbe­
steuergesetzes auch für die Gewerbesteuer maß­
gebliche Gewinnermittlungsvorschriftdes Ein­
kommensteuergesetzes handelt, war es not­
wendig, die ge~etzli,che Fiktion auch für die Be­
messungsgrundlagen der Gewerbesteuer für maß­
geblich zu erklären. 

Zu § 5: 

nach den allgemeinen steuerrechdichen Vor­
schriften - mit Ausnahme des § 19 Abs. 1 
KStG. 1966 - ergiht. 

Zu § 6 Abs. 1: 

Diese Bestimmung bezweckt die Sicherstellung 
der künftigen Besteuerung der im übernomme­
nen Betriebsvermögen steckenden stillen Rück­
lagen. 

Zu § 6 Abs. 2: 

Geht das Vermögen der umgewandelten Kapi­
talgesellschaft nicht auf ein neu gegründetes, 
sondern ein bereits bestehendes N a,chfO'lgeunter­
nehmen über und gehörten Anteile der umge­
wandelten Kapitalgesellschaft zum Betriebsver­
mögen des Nachfolgeunternehmens, so kann der 
Untergang der Anteae in Höhe des Unterschieds­
betrages zwischen ihrem Buchwert und dem Buch­
wert des übergegangenen Betriebsvermögens zu 
einem Buchgewinn oder Buchverlust führen. Die­
ser Buchgewinn oder Buchverlust soll bei der Be­
steuerung des Nachfolgeunte.rnehmens unberück­
sichtigt bleiben. 

Zu § 6 Abs. 3: 

Durd1 den Untergang de.r umgewandelten 
Kapitalgesellschaft ergeben sich steuerlich auch 
sonstige die Umwandlung erschwerende Auswir­
kungen. Zu ihrer Beseitigung ist im § 6 Abs. 3 
des Gesetzentwurfes angeordnet, daß der N ach­
folgeunternehmer bzw. das Nachfolgeunter­
nehmen in die Rechtsstellung der Kapitaligesell­
schaft, wie sie im Umwandlungszeitpunkt bei 
dieser bestand, eintritt. Die Ausführungen in den 
Erläuternden Bemerkungen zu § 1 Abs. 5 gelten 
hier sinngemäß. 

Zu§ 7: 

Umwandlungsvorgänge im Sinne ,des § 3 
Abs. 1 lassen auch Abgabenbelastungen auf 
Grund des Umsatzsteuergesetzes, des Grund­
erwerbsteuergesetzes und des Gebührengesetzes 
entstehen. Zur Beseitigung dieser die Umwand­
lungen hemmenden Abgabenbelastungen enthält 
§ 7 ,des Gesetzentwurfes ,die entsprechenden. 
Befreiungsbestimmungen. Weiters sollen Um­
wandlungen . von Kapitalgesellschaften in 
Personengesellschaften, -die eine Gebühren­
pflicht für Gesellschaftsverträge auslösen wür­
den, durch eine Befreiung von ,diesen Gebühren 
erleichtert werden. 

§ 5 betrifft die Besteuerung der umgewandel­
ten KapitalgeseHschaft und sieht vor, daß auf 
die sonst in Fällen der Umwandlung notwendig 
werdende Auflösung und Versteuerung der in Zu Artikel III: 
dem Vermögen der umgewandelten Kapitalgesell- Für ,die Schaffung leistungsfähiger Unter­
schaft steckenden stillen Rücklagen im Zeitpunkt nehmen wird es in vielen Fällen förderlich sein, 
der Umwandlung verzichtet wi,rd. Die umge- wenn eine Unternehmenskonzentration in der 
wandelte Kapitalgesellschaft soU vielmehr nur Weise erfolgt, daß Einzelfirmen oder Personen­
den Gewinn versteuern, der sich für das letzte I gesellschaften in eine Kapitalgesellschaft einge­
Wirtschafts.jahr bis zum Umwandlungsstichtag bracht werden. Der Gesetzentwurf sieht deshalb 
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auch für die überführung von Einzelfirmen 
oder Personengesellschaften in die Rechtsform 
einer Kapitalgesellschaft Erleichterungen bzw. 
Befreiungen auf ,dem Gebiete der Einkommens­
und ErtragSbesteuerung sowie bei ,der Umsatz­
steuer, ,der Grunderwerbsteuer und den Kapital­
verkehrsteuern vor. 

Auf dem Gebiete der Einkommens- ·und 
Ertragsbesteuerung hat .die Einbringung eines 
Betriebes (Teitbetriebes) in eine Kapitalgesell­
schaftschon nach ,der bi~herigen Verwaltungs­
übung nicht zu einer Gewinnrealisierung ge­
führt, wenn der eingebrachte Betrieb (Teil­
betrieb) die wesentliche Grundlage der Tätigkeit 
der KapitalgeseHschaft bildete und diese die his­
her1gen Buchwerte übernahm. Artikel IU des 
vorliegenden Gesetzentwurfes enthält für diese 
Verwaltungsübung eine zweifelsfreie gesetzliche 
Grundlage, die insoweit noch über dieVerwal­
tungsübung hinausgeht, als von ,der Voraus­
setzung a!bgesehen. wiI1d, daß der eingebrachte 
Betrieb (Teilbetrieb) die wesentliche. Grundla>ge 
der Tätigkeit ,der Kapitalgesellschaft bi,Iden muß. 

Zu § 8 Abs. 1: 

Die Anwendung ,der Abgabenbegünstigungs­
bestimmungen des Artikels III ist auf bestimmte 
Tatbestände eingeschränkt,. die im § 8 Abs. 1 
des Gesetzentwurfes umschrieben sinid. Danach 
muß es sich um Vorgänge handeln, die in die 
Zweijahresfrist zwischen dem 1. Jänner 1969 
und dem 31. Dezember 1970 hineinfallen. Diese 
zeitliche Beschränkung gleicht der des Artikels II 
für Umwandlungen von Kapitalgesellschaften in 
Personengesellschaften; auch sie soll vor aHem 
bewirken, daß die entsprechenden Maßnahmen 
baLd getroffen wer,den. 

Die Ein'brmgung eines Betriebes (Teilbetrie­
bes) kann sowohl in eine neugegrün'dete als auch 
in eine bereits bestehende Kapitalgesellschaft er­
folgen. Die Gegenleistung für ,die Einbringung 
muß jedoch lauch im letzteren FaHe in neuen 
GeseHschaftsanteilen der aufnehmenden Kapital­
gesellschaft bestehen. Nur auf ,diese Weise ist 
sichergestellt, daß der Wert ,des eingebrachten 
Betriebsvermögens mit ,dem Wender dafür 
empfangeJ.1en Gesellschaftsanteile übereinstimmt. 

Die Vorschrift, daß da's einzubringende 
Unternehmen im Zeitpunkt der Einbringung 
bereits länger als zwei Jahre bestanden hahen 
muß, soll verhindern, ,daß Einzelfirmen oder 
PersonengeseHschaften neu gegründet werden, 
mit der Absicht, sie unter Ausnützung der 
abgaJbenrechtlichen Begünstigungen in eine 
Kapitalgesellschaft einzubringen. Die Einschrän­
kung auf Unternehmen, ,die ein Handelsgewerbe 
im Sinne ,des Handels,gesetzbuches hetreiben, 
entspricht dem Zweck ,dieser Gesetzesbestim­
mung, weil nur bei diesen ein wirtschaftliches 
Bedürfnis nach Unternehmenskonzentration 
besteht. 

Zu § 8 Abs. 2: 

Diese Bestimmung enthält die Vorschriften, 
die für die Bewertung ,des eingebrachten 
Betriebsvermögens bei der aufnehmenden 
KapitalgeseHschaft maßgeblich sind. Grundsätz­
lich besteht ein Wahlrecht zwischen ,der Fort­
führung der Buchwerte und der Aufwertung 
auf ,die höheren Teilwerte. Ein Zwang zur Fort­
führung der Buchwerte besteht nur hinsichtlich 
der gemäß § 4 Abs. 4 Z. 5 des Einkommen­
steuergesetzes begünstigt angeschafften Wert­
papiere, hinsichtlich ,der geringwertigen Wirt­
schaftsgüter (vgl. § 6 ades Einkommensteuer­
gesetzes) und ,der steuerfrei ,gebildeten Rücklagen. 
Ein Zwang zur Aufwertung besteht - abge­
sehen von der Rücklage ,des nicht entnommenen 
Gewinnes gemäß § 6 e ,des Einkommensteuer­
gesetzes, die stets aufzulösen und zu versteuern 
ist - nur in den FäHen, in ,denen das Besteue­
rungsrecht der Republik österreich hinsichtlich 
der aIs Gegenleistung für das eingebrachte 
Betrielbsvermögen gewährten Gesellschaft.santeile 
eingeschränkt ist. D<lJdurch soll erreicht werden, 
daß die im eingebrachten Betriebsvermögen 
steckenden stillen Reserven bei allen Einbrin­
genden ,der inländischen Besteuerung unter­
liegen. Wäre die Einbringung zu Buchwerten 
auch -in den Fällen zulässig, in denen das 
Besteuerungsrecht hinsichtlich der gewährten 
Gesellschaftsanteile durch Doppelbesteuerungs­
abkommen in österreich eingeschränkt ist, 
könnten die stillen Reserv,en der inländischen 
Besteuerung beim Einbringenden endgültig ent­
gehen, obwohl jede Betriebsveräußerung grund­
sätzlichund ohne Rücksicht auf ,die persönliChen 
Verhältnisse ,des Einbringenden unter die Be­
stimmung :des § 16 des Einkommensteuergesetzes 
fällt. 

Zu § 8 Abs. 3: 

Der ,Gesetzentwurf geht davon aus, daß die 
Einhringung eines Betriebes (Teilbetriebes) in 
eine Kapitalgesellschaft gegen Gewährung von 
Gesellschaftsrechten für den Einbringenden 
grundsätzlich einen Veräußerungsvorgang im 
Sinne ,des § 16 des Einkommenst,euergesetzes 
darstellt. Im Gesetzentwurf wird dem Einbrin­
genden - mit gewissen Einschränkungen - ein 
Wahlrecht eingeräumt, ob er ,die Einbringung 
zu den Buchwerten oder zu den höheren Teil­
werten vornehmen will. Erfolgt die Einbrin­
gung zu den Buchwerten, dann führt diese 
Transaktion beim Einbringenden zu keinem 
steuerpflichtigen Veräußerungsgewinn, weil den 
für die Einbringung gewährten Gesellschaftsan­
teilen der gleiche Wert beigemessen wird. 

Erfolgt die Einlbringungdes Betriebes (Teil­
betriebes) zu den Teilwerten, entsteht beim Ein~ 
bringenden insoweit ein steuerpflichtiger Ver­
äußerungsgewinn, als ,die Teilwerte ,die Buch-

1029 der Beilagen XI. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original) 9 von 10

www.parlament.gv.at



10 1029 der Beilagen 

werte des eingebrachten Betriebes (Teilbetriebes) Zu § 10: 
ühersteigen. Dieser Veräußerungsgewinn ist nach überführungen von Einzelfirmen oder 
geltendem Recht zu den Einkünhen im Sinne Personengesellschaften in die Rechtsformen von 
des § 16 ·des, Einkommensteuergesetzes zu Kapitalgesellschaften 13!ssen auch Abgabenbela­
rechnen; er ist auf Antrag des Steuerpflichtigen lastungen auf Grund des Umsatzsteuergesetzes, 
mit dem sich aus § 34 des Einkommensteuer- des Grunderwerbsteuergesetzes und des Kapital­
gesetzes' ergebenden Steuersatz zu besteuern. Da verkehrsteuergesetzes entstehen. Zur Beseitigung 
auch die Steuersätze des § 34 die wirtschaftlich dieser die überführungen hemmenden Abgaben-, 
erforderlichen Änderungen der Rechtsformen belastungen enthält § 10 des Gesetzentwurfes 
erschweren oder gar verhindern können, ist im die entsprechenden Befreiungsbestimmungen. 
Gesetzentwurf vorgesehen, diese Vorgänge nur 
mit den halben Sätzen des § 34 des Einkommen- Zu Artikel IV: 
steuergesetzes zu 'besteuern. Ein Antrag des Wirtsehaftsfördernde Strukturverbesserungen 
Steuerpflichtigen ist hiefür nicht erforderlich. sind schließlich auch von Zusammenschlüssen 

Behält der Einlbringende sowohl im Falle der von Einzelunternehmungen oder Personengesell­
BUchwertfo,rtführung als auch im Falle der schaften zu Personengesellschaften des Handels­
Aufwertung die erhaltenen Gesellschaftsanteile rechtes zu erwarten. Zur Erleichterung dieser 
während der nächsten zehn Jahre - weil er wirtschaftlich wünschenswerten Vorgänge enthält 
das gleiche wirtschaftliche Engagement, das er § 11 des Gesetzentwurfes Befreiungsbestimmun­
bisher als Einzelunternehmer oder Personen- gen auf dem Gebiete der Umsatzsteuer, der 
gesellschafter getragen' hat, künftig als A~teih- Grunderwerbsteuer und hinsichtlich der nach 
eigner einer Kapitalgesellschaft ~ortsetzen .::VIl~ -, dem Gebührengesetz zu erhebenden Gesellschafts­
dann entsteht auch während ·dleses zehnJahngen vertragsgebühren. 
Zeitr3!umes aus der überführung des Betriebes Zu Artikel V: 
(Teabetriebes) in die Rechtsform einer Kapital- Durch ,die Bestimmung des § 12 des Gesetz­
gesellschaft für den Einbringeniden keine Bela- entwurfes soll der Abschluß von Konsortia:l-
stung auf dem Gebiete der Einkommens- und fl eh f 11 

verträgen, die eine Gebührenp i t ür Gese -
Ertragsbesteuerung. schaftsverträge auslösen würden, durch eine 

Veräußert der Erwerber hingegen. Gesell- Befreiung von diesen Gebühren erleichtert wer­
schaftsanteile, ,die nicht zu einem Betnebsver- den. Dadurch soll eine Verteuerung des Kredit­
mögen gehören, innerhalb von zeh~ Ja~ren oder Darlehensgeschäftes vermieden werden, die 
nach der Erwerbung, so soll der dabei erzielte I dann eintreten würde, wenn sich mehrere 
Veräuße~ngsg~winn auch dann zu. den Ein- Kreditinsti.~ute zur gen:e~nsamen Darlehens- oder 
künften Im Smne des § 17 ·des Emkommen- Kredltgewahrung veremtgen. 
steuergesetzes zählen, wenn keine wesentliche . 
Beteiligung vorliegt. Eine verläßliche Schätzung der AUSWirkungen 

. '" d 11 dieses Gesetzentwurfes auf das Steuerauf-
DIe Frage ob eme Veraußerung er Gese - k "ch" l'ch '1 "Ir 

schafts anteil; nach Ablauf der zehnjährigen ~ßmI?en .ISt mlcht mOu
g I f' wel eSdvo,~g uEnget-

.' 'ch I" ' . ch 1 WI 1st, m we em m ang von en Im n-Fnst eme Steuerpfl.I t aus ost, Ist na ge ten- f h B' . G b ch e 
b '1 wur vorgese enen estlmmungen e rau g-

dem Abgabenrecht zu eurtel en. ch d . d D f" d ß "llf"ll'ge 

Zu §, 8 Abs. 4: 

Aus der Erwägung, daß die aufnehmende 
KapitalgeseIlschaft das .gleiche wirtschaftliche 
Engagement, da's die Einbringenden einge-

, gangen sind, fortsetzt, folgt bei Fortführung der 
Buchwerte auch die Notwendigkeit .der Anord­
nung, ,daß die aufnehmende Kapitalgesellschaft 
in ,die Rechtsstellung der Einbringenden eintritt; 
die Ausführungen in ,den Erläuternden Bemer­
kungen zu § 1 Abs. 5 des Gesetzentwurfes gelten 
hier sinngemäß. 

ma t wer, en wir. a ur, a aal 
Ausfälle nicht sehr bedeutend sein werden, 
spricht aber vor allem ·die Erwägung, daß die 
bisher unterbliebenen Strukturverbesserungs­
maßnahmen - von ganz wenigen Ausnahmen 
albgesehen - ohne dieses Gesetz wohl auch 
weiterhin unterbleiben würden. Von echten 
Steuerausfällen könnte somit nm' in jenen 
wenigen Fällen gesprochen werden, bei denen 
Maßnahmen der Strukturverbesserung auch ohne 
dieses Gesetz vorgenommen würden. 

Darüber hinaus enthält der Gesetzentwurf 
auch eine Reihe von Bestimmungen, die der 
geltenden Besteuerungspraxis entsprech,en und 
somit nur als gesetzliche Klarstellungen zu 
werten sind. Außerdem kann damit gerechnet 

Zu § 9: werden, <daß die im Gesetzentwurf begünstigten 
Diese Bestimmung dient der erleichterten überführungen in die wirtschaftlich zweck­

überführung von Betrieben (Teilbetrieben) von mäßigen Rechtsformen in weiterer Folge auch 
Körperschaften öffentlichen Rechtes in die I zu einer Erhöhung des Steueraufkommens 
Rechtsformen von Kapitalgesellschaften. führen werden. 
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